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Schulung von („beauftragten“) Personen  
gem. Kapitel 1.3 ADR
Schulung von am Transport von Gefahrgut beteiligten Personen nach Kapitel 1.3 ADR 	
(ehem.  Beauftragte Personen und sonstige verantwortliche Personen nach der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV) 

UMWELTINSTITUT
AKADEMIE FÜR ARBEITSSICHERHEIT 

UND UMWELTSCHUTZ



Umweltinstitut Offenbach GmbH	
Frankfurter Str. 48	
63065 Offenbach a. Main www.Umweltinstitut.de   069 - 810679

Fax: 069 - 823493
mail@umweltinstitut.de

ANMELDUNG per FAX (069) 82 34 93 oder formlos per Email an mail@umweltinstitut.de

Name:

Firma:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:
Nach Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine  
Rechnung. In der Gebühr sind ausführliche Seminarunterlagen,  
Erfrischungsgetränke, Kaffee, Gebäck, sowie Pausensnacks enthalten.  
Es gelten unsere AGBs, die Sie im Umweltinstitut oder auf unserer  
Homepage unter www.umweltinstitut.de einsehen können. 

Unterschrift: Datum:

Schulung von („beauftragten“) Personen gem. Kapitel 1.3 ADR
Schulung von am Transport von Gefahrgut beteiligten Personen nach Kapitel 1.3 ADR 	
(ehem. Beauftragte Personen und sonstige verantwortliche Personen nach der Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)) 

Leitung: 	 Sicherheits-Ing. Jürgen E. Dechert,  
Gefahrgutbeauftragter, GEODIS Global  
Solutions Germany GmbH

Gebühr: 	 € 395,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Ort:	 Umweltinstitut Offenbach GmbH

Zeiten: 	 09.30 - 17.30 Uhr 
(Täglich eine Mittags- & zwei Kaffeepausen)

Die gesetzlich geregelten Schulungsanforderungen im Be-
reich Gefahrgut können für die betriebliche Praxis in einem 
Satz zusammengefasst werden:  Alle an der betrieblichen 
Gefahrgutkette beteiligten Personen benötigen ausreichen-
de Kenntnisse der Gefahrgutvorschriften!

Das (internationale) Gefahrgutrecht fordert neben dem 
Gefahrgutbeauftragten,die Schulung“ von Personen , welche 
mit Gefahrgütern in Ihrer täglichen Arbeit in Berührung kom-
men (Kapitel 1.3 ADR)

Diese betrieblichen Funktionsträger sind hinsichtlich der 
Schulungsanforderungen unabhängig voneinander zu sehen, 
d.h.: auch wenn kein Gefahrgutbeauftragter erforderlich ist, 
können  Schulungsnachweise von der zuständigen Behörde 
eingefordert werden (was in der Praxis auch geschieht).

Die vorliegende Schulung dient dazu, sog. „Beauftragten Per-
sonen und sonstigen verantwortliche Personen“ die erforderli-
chen Kenntnisse zur eigenverantwortlichen Vorbereitung und 
Durchführung von Transporten gefährlicher Materialien, zu 
vermitteln. 

Rechtliche Grundlagen der Gefahrgutbeförderung

JJ Eigenschaften von Gefahrgut, 
JJ Verpackung von Gefahrgut

Ablauf einer Gefahrgutbeförderung

JJ Kennzeichnung von Gefahrgut, Transportdokumente
JJ Risiken und Gefahren
JJ Beispiel eines gesamten Gefahrgutbeförderungsprozess

Pflichten und Verantwortlichkeitengemäß GGVSEB/ADR  
JJ gemäß GbV

Systematik von GGVSEB/ADR

JJ GbVBeispiele aus der Praxis mit Teilnehmerübungen

Ladungssicherung

Beauftragte Personen und sonstige verantwortliche Personen 
müssen Fachkenntnisse nachweisen sowie diese in regelmä-
ßigen Abständen , bestenfalls im Zuge der turnusmäßigen Än-
derung der Gefahrgutvorschriften aktualisieren und vertiefen. 
Da sich die Vorschriften (GGVSEB/ ADR) alle zwei Jahre än-
dern, besteht damit auch im Zweijahresrhythmus Schlungsbe-
darf für beauftragten Personen und sonstigen verantwortliche 
Personen.
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